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])le Griindung des Kapuzinerklosters
in Niafels

und

die darauf folgenden konfessionellen Wirren im Kanton Glarus.
Von Nationalrath Dr. N. Tschudi.

o~

In der Revisionskommission tber die glarnerische Verfassung
im Jahr 1875/76 wurde vom Referenten der Antrag gestellt, es sei
in die Verfassung der Grundsatz aufzunehmen: allen Mitgliedern
religioser Orden jede Wirksamkeit in Kirche und Schule im Gebiete
des Kantons Glarus zu untersagen. Dieser Vorschlag fand in jener
Kommission Anklang und wurde mit Mehrheit angenommen. Im
dreifachen Landrathe hingegen sprach sich die Mehrheit gegen den-
selben aus. Die Zwischenzeit hatten die kath. Gemeinds- resp.
Kirchenbehtrden benutzt, um in sehr eindringlichen Petitionen Vor-
stellungen gegen solche Schlussnahme zu machen, indem sie die
Anwesenheit der Kapuziner in Nifels als fir die kath. Landleute
absolut nothwendig darstellten und namentlich den Nutzen ihrer
Klosterschule fiir die Gemeinden Nifels und Oberurnen hoch prie-
sen und die Kapuziner selbst als harmlose Geschopfe schilderten
und ihre Aushilfe in der Seelsorge als unentbehrlich herausstrichen.
Mindlich und schriftlich wurden zudem ihre evang. Mitlandleute be-
schworen, ihnen doch dieses Herzenleid nicht anzuthun, indem sie
die Entfernung der Kapuziner als einen Akt der Majorisirung und
als den Anfang der Unterdriickung der kath. Religion im Kanton
Glarus ansehen miussten ete. Item, es half. Die Mehrzahl der
Landrithe wurde von den Bitten und Klagen der kath. Mitland-
leute, vorab die hochsten Magistratspersonen so geriihrt, dass man.
den Vorschlag fallen liess und die befiirchtete Storung des Reli-
gionsfriedens vermied.



Der Antrag, die Kapuziner zu beseitigen, war zwar nicht ganz
neu, indem von der gleichen Seite in der Verfassungs-Revisions-
kommission vom Jahr 1842 der Vorschlag nude crude gemacht
wurde, das Kloster in Nifels aufzuheben und dafiir daselbst eine
Strafanstalt zu grinden. Waren aber im Jahr 1875 die Geister im
Kanton Glarus noch nicht in ihrer Mehrheit reif, die Idee, alle
Mitglieder religiosen Ordens zu neutralisiren, als ein fiir die Mensch-
heit wohlthiitiges und niitzliches Vorgehen anzuerkennen, so ist es
leicht erklirlich, dass dieses im Jahr 1842, also bloss 6 Jahre nach
Aufhebung der parititischen Vertrige, die unser Volk tber 300 Jahre
in zwei verschiedene politische Theile ausschied, noch viel weniger
der Fall war. Der Antragsteller blieb damals ganz allein. Er tro-
stete sich mit dem Spruche: kommt Zeit, kommt Rath. Seither
ist zwar eine ziemliche Zeit, 35 Jahre, verflossen, aber der Rath
ist noch nicht gekommen, wohl aber die Einsicht von Vielen, dass
die Aufhebung aller Orden eine Nothwendigkeit zur Emanzipirung
des kath. Volkes von geistiger Knechtschaft seie und dass in den
Gegenden, wo noch Kloster bestehen, jede Volkshildung durch die
Volksschule illusorisch bleiben werde, wenn man nicht den Einfluss
der geistlichen Orden grindlich beseitige. — Verfasser dieser Zei-
len triagt fortwihrend die Ueberzeugung in sich, dass es nur noch
eine Frage der Zeit seie, wann, nicht nur das Kloster in Nifels,
sondern alle religivsen Orden der Schweiz aufgehoben werden. Ist
auch der gegenwiirtige Augenblick eher dazu angethan, Rickschritt
als Fortschritt zu fordern, so wird doch diese Frucht einst gezei-
tigt vom Baume der Erkenntniss fallen. |

Weil aber noch in der zweiten Hilfte des 19. Jahrhun-
derts das Kapuzinerkloster in Nifels von der grossen Mehrheit des
kath. Glarnervolkes als eine wohlthitige, unenthehrliche, so zu sagen
mit der kath. Religion identische Institution gehalten wird und
auch ihre reformirten Mitlandleute dasselbe gutmiithig dulden wol-
len, wird es nicht ganz uninteressant sein, iber den Bau und die
Entstehung dieses Klosters die (Geschichte zu befragen und an der
Hand von authentischen Dokumenten die niithern Verumstindungen
dartiber darzustellen.

Die Bewohner des Landes Glarus mussten im Mittelalter, ob-
schon einem Kloster, dem Frauenstift Sikingen, angehorig, keine
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besondern Freunde von Klostern gewesen sein. Bekanntlich lehnte
die Landsgemeinde im Herbst 1389, anderhalb Jahr nach der Na-
felserschlacht, ein Gesuch der Verwandten der zu Niifels erschla-
genen Adelichen, namentlich des Abtes Pilgeri von Wagenherg in
Riiti, ein reich zu dotirendes Kloster in Nifels-zu erbauen, ein-
stimmig ab. Ob dabei die unangenehmen Erfahrungen, die die
alten Glarner mit dem Stifte Sikingen gemacht hatten, oder aber
der gesunde Menschenverstand derselben, der ihnen sagen musste,
dass man auch ohne Kloster gute und redliche Menschen sein kénne,
den Ausschlag gab, wollen wir hier unerdrtert lassen. Diese Ab-
neigung gegen die Kloster dauerte bei unsern Vitern fort bis lange
nach der Reformation. Obschon seit dem Eintritt in den eidg.
Bund selbststindig geworden, finden wir nirgends eine Spur davon,
dass ein Bedirfniss dafiir auftauchte oder je von Einzelnen oder
Gemeinheiten das Verlangen zur Errichtung von Kléstern oder zur
Einfihrung von religiosen Orden gestellt wurde. — Selbst in den
langen konfessionellen Streitigkeiten, die unser schones Land durch-
wiihlten und die in den Jahren 1529 und 1564 zu sehr odiosen,
tief in alle kirchlichen und birgerlichen Verhiltnisse eingreifenden
Vertrigen fiihrten, finden wir keine Spur, dass die Altglaubigen die
Errichtung éines oder mehrerer Kloster anstrebten, um ihre im Nie-
dergang begriffene Herrschaft zu befestigen. Auch die Gesandten
der 5 alt katholischen Orte, die in diesen Wirren oft eine so un-
heilvolle Rolle spielten, die sich bis dahin verstieg, an einer Lands-
gemeinde im Diniberg zu Schwanden, den 8. Dez. 1531, mit flie-
genden Pannern einzuziehen und ihnen, den Glarnern, die katego-
rische Forderung stellten, entweder von der neuen Lehre abzuste-
hen oder sie werden sie aus dem eidg. Bunde ausstossen, wagten
dennoch nicht, wenigstens ist nie etwas davon bekannt geworden,
die Errichtung von Kléstern anzurathen.

Erst in der zweiten Hilfte des 17. Jahrhunderts tauchte bei
den kath. Glarnern die Idee auf, ein Kloster zu errichten. Der
Vertrag von 1564, unter welchem eine Zeit lang der konfessionelle
Friede, wenigstens #Ausserlich, gesichert war und unter welchem
das Zusammenleben der Alt- und Neugliubigen ein leidliches wurde,
iusserte seine gute Wirkung. ‘In dem ersten Villmerger Religions-
krieg vom Jahr 1656 aber, entwickelten sich die religiosen Streitig-
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keiten naturgeméiss neuerdings im Kanton Glarus um so mehr, als
schon zwei Jahre vorher, namlich im Jahr 1654, die Evangelischen
an der Fahrt zu Nafels von einem tbereifrigen katholischen Prie-
ster »geschméaht und geschmiitzt« worden waren, ohne dass
es ihnen gelang, die durch die Vertrige vorgesehene Satisfaktion
und Bestrafung des Schuldigen zu erlangen. Folge davon war,
dass die Evangelischen vom Jahr ‘1656 ab die Fahrt nicht mehr
besuchten, was die Katholiken sofort zu einem Klagepunkt bei den
kath. Eidgenossen machten. Das Nichtbesuchen der Fahrt wurde
zum Theil auch durch eingefiihrte Neuerungen ab Seite der Ka-
tholiken, die die Reformirten nicht leiden wollten, verschuldet. Die-
selben hatten nimlich seit einigen Jahren eine grosse Truhe mit
Reliquien (goldene Trucke), die ein Tschudi von Ennenda von
Jerusalem von einer Pilgerfahrt dahin heimgebrachl hatte, mitge-
schleppt. Wenn auch der Religionskrieg zwischen den Eidgenossen
im Jahr 1656, der durch die Grausamkeiten des Kantons Schwyz
gegen Neugldubige verursacht worden war, nicht lange dauerte und
die Glarner keinen direkten Antheil daran genommen hatten, sondern
sich neutral hielten, so hinterliess er doch im Kanton Glarus tiefe Er-
bitterung zwischen den Konfessionen, die nicht nur wegen den Vorgin-
gen an der Fahrt, sondern besonders dadurch gesteigert wurde, weil
die Katholiken sich anfiinglich weigerten, zum Schutze der Landes-
grenze bei einem Aufgebot mitzuziehen, nachdem die Schwyzer in einem
rauberischen Ueberfall am Nussbiihl zwei Hauser auspliinderten. Diese
neue Aufregung wurde geflissentlich von Schwyz aus unterhalten,
indem sie offen und geheim die kath. Glarner ihres Schutzes und
ihrer Protektion versicherten und sie veranlassten die Pratension
aufzustellen, dass sie, die katholischen Glarner, allein befugt und
berechtigt seien, mit Schwyz die Herrschaft in Utznach und Gaster
auszutiben, weil diese Landschaften ja wieder vollstindig durch
Schwyz zur alleinseligmachenden Kirche zurtickgefiihrt worden
seien und die Herrschaft von evangelischen Vogten dieses Heil wie-
der gefihrden konnte. Diese Pritensionen steigerten sich so weit,
dass man den Glarnern sogar den Durchzug der Mannschaft, den
die Evangelischen im Jahr 1674 nach Basel in Besatzung sendeten,
und woran die kath. Glarner wie die Schwyzer keinen Theil nah-
men, durch diese Landschaft verweigern wollte..
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In dieser Zeit tauchte nun bei den kath. Glarnern der Gedanke
auf, zur Befestigung ihrer Religion und zur Sicherung ihrer kon-
fessionellen Interessen, ein Kloster zu erbauen und die Patres Ka-
puziner bei ihnen einzubirgern. Die erste Idee dazu soll ihnen
der pépstliche Nuntius in Luzern schon im Jahr 1650 beliebt ge-
macht haben. Unterstiitzt wurde dieselbe vorzugsweise auch von
Schwyz aus, das sich, wie wir schon oben gesehen, zu jener Zeit
einc Art Patronat iiber die kath. Glarner anmasste. Im Anfange
begegnete dieser Vorschlag selbst unter den kath. Landleuten auf
vielen Widerspruch und selbst die Beférderer und Firsprecher dafir
wagten nur schiichtern vorzugehen. Sie machten daher zuerst den
Vorschlag, das Kloster ausser den Landesgrenzen, in Weesen, zu
errichten. Aber auch hier kam der Appetit mit dem Essen, bald
war der Vorschlag verworfen, diese Religionshiiter in Weesen an-
zusiedeln, man wollte sie in Nifels haben und zwar wihlte man
Ubereinstimmend als Bauplatz den Hiigel, auf welchem die Ruinen
der Burg von Vogt Stadion sich befanden.

Die erste Kunde, dass die kath. Landleute mit einem Kloster-
bau in Néfels wirklich Ernst machen wollen, erregte bei den evang.
Glarnern grosses Aufsehen und ungeheure Erbitterung. Man hatte
sich fortwéihrend der Hoffnung tiberlassen, weil schon so viele Jahre
davon gesprochen worden war, das Ganze werde wieder im Sand
verlaufen. Als daher im Sommer 1674 die Ausfiihrung als sicher
bevorstehend angesehen werden musste, erhielt Hr. Landesstatthalter
[selin (den Landammann besassen in jenem Jahr die Katholiken) am
24. August den Auftrag im evang. Rath: »auf nichsten Dienstag
den evang. Rath extra zu besammeln und Bericht tiber die Streit-
punkte mit ‘den Katholischen wegen Utznach und Gaster und we-
gen des vorhabenden Baues des Kapuzinerklosters
Bericht zu erstatten.« Bei gleichem Anlasse wurde im Fernern be-
schlossen, »dass wenn die Katholiken auf dem Klosterbau beharren,
dass sie dann zum Vorrathe nicht zugelassen werden
und wenn sie alle andern Punkte vorbehaltslos
annihmen.c«

Um diesen letztern Satz verstindlich zu machen, miissen wir
uns erlauben, in der Geschichte etwas zurlickzugehen und von un=
serm Thema abzuschweifen,



Bekanntlich fallen in diese Jahre (1673 und 1674) die ersten
Raubziige von Ludwig dem XIV., durch welche er sich die Frei-
orafschaft Burgund annexirte und durch Marschall Turenne eine
Armee an die Schweizergrenze in’s Sund- und Breisgau einrticken
liess. Um sich gegen diese Armee sowohl, als gegen ' diejenige des
deutschen Reichs zu sichern, richteten die eidg. Stinde zu Baden
ein sog. Defensional auf und beschlossen, Basel und die Grenze zu
besetzen. Diesem Defensional traten alle Stinde und zugewandte
Orte mit" Ausnahme von Schwyz und kath. ‘Glarus bei, welch’
Letzteres, wie wir bereits gesehen, damals lieber mit Schwyz als
mit seinen Mitlandleuten fraternisirte. Um sich fir die in Aus-
sicht stehenden kriegerischen Ereignisse gefasst zu halten, beschloss
die evang. Landsgemeinde von 1673 bei Mangel an jedem Geld-
vorrath in der Landeskasse einen sog. Vorrath (Schatz wie er spi-
ter genannt wurde) anzulegen. Um dieses zu bezwecken, wurden
auf die Landesiimter Auflagen gelegt und von den Pensionen und
andern Landeseinkiinften ein gewisser Theil dafiir bestimmt. Dass
der Landseckel damals ganz arm und ohne Geld war, geht auch
daraus hervor, dass die 60 Mann, welche von evang. Glarus am
27. April 1674 nach Basel zur Verstirkung der Besatzung gesandt
werden mussten, von den einzelnen Tagwen und nicht vom Lande
besoldet wurden. Jeder Mann bekam von dem Tagwen, der ihn
gesandt hatte, monatlich 6 Kronen Sold. o

Die katholischen Landleute, das wohlthitige eines solchen
»Vorrathes« einsehend, gelangten an die evang. Landsgemeinde
von 1674 mit dem Gesuche: man mochte sie auch zu Antheilha-
bern an dieser Fdrsorge annchmen, wobei sie sich zum Voraus
bereit erklirten, alle und jede Bedingungen und Steuern anzunech-
men und zu leisten, welche die evang. Landleute aufgestellt hitten.
Die Landsgemeinde behandelte dieses Gesuch nicht einlidsslich. Der
Entscheid wurde verschoben und am 22. Sept. 1674 vom evang.
Rathe an die evang. Kirchgemeinden zum Entscheide gewiesen.
Derselbe fiel aber verneinend aus, weil in der Zwischenzeit von
den Katholiken alle Einleitungen zum Klosterbau getroffen wurden.

Soviel tber den beschlossenen evangelischen Vorrath und Ab-
weisung der Katholiken als Theilhaber an demselben.

Fahren wir nun mit der Klostergeschichte weiter fort.



13

Im Mai 1674 beschloss die kath. Landsgemeinde nun zur Aus-
fiihrung des lange projektirten Klosterbaues zu schreiten und den-
selben in Niifels auf dem Burghiigel aufzufithren. Vorerst solle aber
noch die Erlaubniss und der Segen des pépstlichen Nuntius in Lu-
zern eingeholt werden. Derselbe, Nuntius Ordoardi Cibo, war selbst-
verstindlich sehr bereitwillig dazu, weil er ja selbst friither schon
lange dafiir agitirt hatte. Er ertheilte den Consens in optima forma
und zwar gratis. Die gleiche Landsgemeinde theilte auch dem
evang. Rathe ihren Entschluss mit und fragte an, ob die evang.
Mitlandleute gegen diesen Klosterbau etwas einzuwenden hitten.
Obschon diese Anfrage wie Hohn klang, so liessen sich doch die
evang. Behorden: herbei, gegen denselben alle mdoglichen Vorstellun-
gen zu machen und hoben namentlich hervor, dass weil die Klo-
ster im Lande etwas ungewohntes seien, so miisse man gewirtigen, dass
das Erscheinen von Ordensleuten, die nicht immer den Frieden be-
beférdern, zu neuen Verdriesslichkeiten fithren konnte. Zudem seie
auf dem Burghitigel in Néfels von den Vitern eine Zwingburg zer-
stort und das Land befreit worden, nun solle man jetzt nicht wie-
der eine Burg in anderer Form daselbst errichten.

Wie vorauszusehen war, niitzten diese Vorstellungen nichts.
Die kath. Behorden fuhren unentwegt fort, alle Vorkehrungen zum
Baue auf das nichste Jahr zu treffen. Bereits im Wintermonat
1674 zogen drei Patres Kapuziner in Néafels ein und weil 'selbst-
verstindlich noch kein Kloster zur Beherbergung da war, wurden
dieselben in ein Privathaus einquartirt.

Nachdem nun der Einzug der Kapuziner in Néifels zur vol-
lendeten Thatsache geworden und alle freundlichen und ernsten
Vorstellungen der Evangelischen gegen den Bau des Klosters frucht-
los geblieben waren, beschiftigte sich der evang. Rath in einer bei
Eiden besammelten Sitzung am 18. Januar 1675 neuerdings mit
dieser Angelegenheit. Der Beschluss lautete dahin: »einen ausfiihr-
lichen Bericht tber die Anstinde mit den Katholiken wegen dem
Klosterbau in Nifels nach Zirich zu senden und die Regierung
daselbst um ihren guten Rath anzugehen.«

Unsere Viter erachteten diese Zwistigkeit demnach fiir so
wichtig, dass sie sich entschlossen, da ihre Kraft nicht hinreichte,
das gefiirchtete Uebel abzuwenden, Rath bei ihren evang. Freunden
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in Zirich zu suchen, wo sie schon so oft in ihren konfessionellen
Bedriingnissen Rath und Hiilfe 'gefunden. Diesmal aber scheint Zi-
rich mehr in abmahnendem Sinne gesprochen zu haben. Wenig-
stens enthalten die Rathsprotokolle keine weitern Aufschliisse tiber
die Antwort von Ziirich. ,

Mit Beginn des Frihlings von 1675 wurde dann auch riistig
an den Bau des Klosters geschritten, Mit grosser Feierlichkeit wei-
hete der kath. Pfarrer von Glarus, Hr. Dr. und Camerarius Hein-
rich Gallatin, den Eckstein ein, bei welchem Anlasse unter Gottes
freiem Himmel eine solenne Messe celebrirt und eine Predigt ahge-
halten worden. ‘

Nicht lange nach Beginn des Baues ereignete sich eine Epi-
sode im glarnerischen konfessionellen Gebiete, die neues Feuer der
Zwietracht unter den Alt- und Neugliubigen anfachte. An der
Fahrtsfeier namlich, die wie wir oben gesehen haben, von den Ka-
tholiken seit 1656 allein begangen wurde, erschienen die drei ein-
gezogenen Kapuziner zum ersten Male offentlich und mit ihnen die
beiden Aebte von Einsiedeln und St. Gallen. Der erstere hielt die
Fahrtspredigt und entblodete sich nicht, den begonnenen Klosterbau
als ein hoch verdienstliches Werk zu schildern, das dazu beitragen
werde, die ketzerische Secte der Reformirten im Lande
St. Fridoling wieder auszureuten etc. ete. .

Auf dieses Vorgehen besammelte sich am 23. April der evang.
Rath abermals bei Eiden und bezeichnete einen Ausschuss, welcher
gegen dieses Gebahren ernstlich reden und protestiren solle, weil
es gegen alle Vertrige laufe, die alles schmittzen und schméhen aus-
drucklich verbieten. »Dabei sollen sie den Katholiken ankiindigen,
dass wenn solches wieder vorkommen sollte, sie an die Fahrt nichts
mehr bezahlen und sich weitere Schritte vorbehalten.« Zum Be-
weise, dass die damaligen glarnerischen Protestanien sehr gutmiithige
Leute waren, dient der Umstand, dass sie am gleichen Tage be-
schlossen: die drei an der Fahrt anwesend gewesenen Kapuziner
hiitten, wie die andern Geistlichen, jeder !'/2 fl. aus dem Landseckel
zu beziehen, was bekanntlich bis auf den heutigen Tag der Fall

ist, und das Kapuzinergeschiift sei his zu weitern Vorfallenheiten
einzustellen,
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Diese Vorfallenheiten liessen aber, wie es scheint, nicht lange
auf sich warten, denn schon am 17. Mai beschloss der gleiche
evangelische Rath das Kapuzinergeschift bei der ersten Konferenz
der evangelischen Stinde anhingig zu machen und zur Sprache
zu bringen. Aber auch da scheinen die gehegten Erwartungen
nicht erfillt worden zu sein, indem die evangelischen Stinde nach
dem ungliicklich verlaufenen Rapperschwyler- oder ersten Villmer-
gerkrieg nicht gesonnen waren, neue Religionshindel herauf zu
beschworen, '

Am 16, August 1675 fand dieser Angelegenheit wegen eine
neue, endlich einen Abschluss anbahnende Verhandlung im evan-
gelischen Rathe statt. Derselbe beschloss niamlich wortlich folgen-
des: »Meine gnidigen Herren und Obern haben sich erkennt: dass
auf kiinftigen Sonntag die streitige leidige Aktion des Kapuziner-
kloster-Baues und anderer Neuerungen in Niifels betreffend, von
Kilchoren  zu Kilchoren durch die Herren Rith die Herren Kilchs-
genossen substanzlichen géanzlichen Verlauf berichtet werden sollint,
und dannethin auf kiinftigen Montag die Herren Rathsglieder aller
Kilchoren widerum nachher Glarus auf das Rathhaus kehren sollen
und den Herren Kilchgenossen ihre giinzliche Meinung erkliren,
was sie gesinnet und willens zu thun sigend, ob sie das liebe Recht
dartiber begerhendt walten zu lassen, oder aber sie die katholischen
Herren mit dem Klosterbau firwerth fahren lassen wollend,
auch dannethin der minder Theil der Landliithen dem mehreren
Theil gehorsammen sollend, was dartiber erkennt wird werden.«
Diese Gemeindsabstimmung scheint im letztern, d. h. fallen lassen-
den Sinn ausgefallen zu sein, wenigstens ist davon in keinem wei-
tern Rathsprotokoll mehr die Rede. Der Landschreiber scheint
auch aus Verdruss tber die Montagssitzung kein Protokoll gefiihrt
zu haben, indem nur ein paar offen gelassene weisse Blitter dic
Stelle anzeigen, wo das Protokoll hingehort hitte,

Diese angeordnete Abstimmung in den Kirchgemeinden hitte
aber bald noch zu einem blutigen Zusammenstoss der Partheien
fihren konnen, Wie es in so aufgeregten Zeiten zu geschehen
pflegt, wo das gegenseitige Misstrauen vom Gegner nur das bose
und ungeheuerliche erwartet, so verbreitete sich auch zu Nifels,
Oberurnen und Weesen das Gerticht, die »Lutherschen« hitten
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beschlossen, am Montag nach Nifels zu ziehen und den angefan-
genen Klosterbau zu zerstoren, In Niifels bewaffnete sich Jeder-
mann in der Nacht und wurden Wachen ausgestellt, in Weesen
bildete sich eine Freischaar, die am Morgen frih sich auf den Weg
machte um vereint mit denen von Nifels Mollis zu iiberfallen. Da
aber die ganze Nacht ruhig verlief und die Weesner von einzelnen
Mannern von Nifels zur Umkehr beordert wurden, so kehrten die-
selben zurtick und der Friede wurde weiter nicht gestort. Das
Misstrauen und die gegenseitige Erbitterung aber blieb noch lange
Zeit. Das Erstere fand seinen Ausdruck darin, dass man noch
lange gegenseitig Wachen ausstellte, Die Letztere bekundete sich
noch in einem evangelischen Rathsbeschluss vom 30. Sept. 1675,
durch welchen jedem evangelischen Landmann bei 10 Kronen Buss
verboten wurde: »am Klosterbau zu Nifels eigene Hand anzulegen
oder daran zu arbeiten.«

Mittlerweilen aber schritt der Klosterbau selbst ristig vor-
wirts, Damit aber der Eifer dafiir bei den Katholiken nicht er-
kalte und namentlich die vielen Frohndienste und andere Leistun-
gen und Schenkungen nicht in Abnahme kémen, veranlasste man
von Zeit zu Zeit extra IFeierlichkeiten, um dem Volke wieder ein
aufmunterndes Schauspiel bieten zu konnen. So veranstaltete man
im Marz 1676 eine grosse Feierlichkeit, um ein monstroses Kreuz
vor dem im Bau begriffenen Kloster aufzurichten.

Im Herbst 1676 wurde der Dachstuhl tber das eigentliche
Kloster aufgerichtet und dabei nebst den tiblichen Feierlichkeiten
auch kirchliche verbunden. Bei diesem Aulass wurde auch durch
einen gewissen Pater Lanzius in einer eigenen Druckschrift als Mi-
rakel herausgestrichen, dass wihrend der ganzen Bauzeit durch
besondere Firsorge der Jungfrau Maria, die ein besonderes Wohl-
gefallen an diesem Bau habe, gar keine Verwundung vorgekommen
seie, Als Charakteristikum fir die damaligen Sitten- und Kultur-
verhilltnisse mag noch angefiihrt werden, dass in Folge dieser Wun-
derschrift sich ein reformirter Theologe bewogen fand, in einer
Gegenschrift weitliufig den Beweis zu erbringen, dass das angeb-
liche Mirakel nur Lug und Trug seie und dass auch bei andern
von Lutherischen aufgefiihrten Bauten gar keine Verwundungen
stattgefunden héatten etc. etc.
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. Im Friihling 1677 endlich war: der eigentliche Klosterbau in so
weit vollendet, dass er von den drei Patres Kapuzini, welche bis jetzt
in einem Privathaus logirt waren, bezogen werden - konnte. Zu
diesem feierlichen Akte wihlte man den 24. Mai, wo zugleich Frohn-
leichnamstag: geleiert wurde. ..Der Einzug geschah unter besonders
gfi°osser Feierlichkeit, Nebst dem Liuten aller Glocken wurde be-
sonders viel kanonirt. Géste und Deputationen waren von Nah
und Fern geladen und eine eigene Deputation der lieben theuren
Eidgenossen von Schwyz, sowie der Kapuzinerprovinzial von Luzern
durfte nicht fehlen. Zum grossen Schmerz der Streiter Gottes war
aber der Nuntius von Luzern und der franzisische Ambassador,
Hr. de Gravel, von Solothurn, die beide auch geladen waren, nicht
erschienen. Dem Einzuge vorangehend taufte man das Kloster
formlich -und feierlich, mit Zuzug sieben ménnlicher Taufzeugen,
das weibliche Geschlecht blieb von dieser Ehre ausgeschlossen. Der
Hiigel, auf dem das Kloster nun stund und den in alter Zeit die
sickingische Burg kronte, die zuletzt Vogt Stadion bewohnte, war
bis jetzt Land, auf Land ab Burgstock genannt, heute nun, am
24. Mai 1677, taufte man den Bau Maria-Burg, welchen Namen
das Kloster noch heute tragt. : & o e

Mit dem- Bezug des Klosters war aber der Bau noch keines-
wegs vollendet. Noch fehlte die Kirche. An derselben wurde nun
in der Weise fortgebaut, dass sie am 5. Okt. 1679 vom konstanzi-
schen Weihbischof Georg Sigismund sammt den drei Altiren einge-
weiht werden konnte. Dass es dabei wieder hoch und splendit herging
lasst sich voraussetzen; doch meine Gewihrsméinner schweigen dar-
tber. Einzig ist von dieser Einweihung hervorzuheben, dass die dama-
ligen katholischen Glarner, wahrscheinlich ‘durch hohere Inspiration
geleitet, der Weisheit und gottlichen Erleuchtung von Papst Plus dem
IX. fast um 200 Jahre vorauseilten, indem sie den Haupt- oder Chor-
altar der unbefleckten Empfingniss Maria weiheten,

- Mit dieser Kircheneinweihung fand der Klosterbau von Nifels
seinen ‘Abschluss und derselbe, auf einem der schonsten und aus-
sichtreichsten Punkte des lieben schénen Glarnerlindchens plazirt, fallt
h'eute-noch jedem Wanderer, der das Unterland hinauf oder hinab
zieht, in die Augen. Mancher mag mit dem Verfasser dieser Zei-
len schon gedacht haben, o wie schade, dass dieser Burghigel,

2
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diese Perle des Glarnerlandes, nicht eine gemeinniitzige, der Mensch-
heit fruchtbringende Anstalt, oder ein schénes Privathaus mit
gliicklichen Menschen tragt, anstatt dieser Brautstitte mittelalterlicher
Drohnen. ' I v e

Fiir die evangelichen Glarner der letzten zwei Decenien des
17. Jahrhunderts und der ersten Hilfte des 18. Seculo war dieser
Bau ein fortwidhrender Dorn im Auge und von ihnen als ein Zwing
Uri angesehen. Nachdem. aber nach dem letzten eidg. Religions-
kriege von 1712 der Hochmuth und die Uebermacht der friiher
dominirenden katholischen Stinde gebrochen war und nachdem
dadurch auch in unserm Lande, sowie durch den numerischen
und. finanziellen Riickgang der katholischen Bevélkerung deren
Anmassung und Vorrechte zusammen sanken, verlor sich auch der
Hass der evangelischen Landleute gegen diese Institution, weil
dieselbe ihre urspriingliche Bedeutung und moralische Macht, auf
die Geschicke des Landes vermittelst der katholischen Bevélkerung
einzuwirken nicht mehr besass. Dieser Hass ging nach und hach
in Gleichgiiltigkeit tiber, weil man mehr und mehr zur Einsicht
gelangte, dass dieses Kloster den politischen Institutionen des Lan-
des und der reformirten Konfession nichts mehr, wohl aber der
Kultur und der Gesittung der Katholiken Schaden zufiigen konne.
Dieser Gleichgiltigkeit resp. Geringschitzung ist es dann auch, nach
meiner Ueberzeugung, zuzuschreiben, dass dasselbe bis heute durch
den im Jahr 1836 von den konfessionellen Ketten freigewordenen
Staat geduldet wurde. Dasselbe wird aber seiner Zeit, trotzdem
dass es mit grossem Eclat in die Welt eingefiihrt wurde, zur rich-
tigen Stunde, wie alles, das sich iiberlebt hat, geriuschlos von  der-
selben verschwinden. Die Nachwelt, die die Geschichte unserer
Zeit durchbliattern wird, wird sich gewiss tiber die lange Fxistenz
des Klosters im 19. Jahrhundert und tiber die gutmiithigen Séhne
der misshandelten Viter wundern.

Ehe wir den Klosterbau verlassen und noch kurz zu den dar-
auf folgenden konfessionellen Wirren tibergehen, missen wir noch
eines Umstandes erwihnen, welcher den weitern Beweis leistet, wie
gross die Erbitterung gegen und die Furcht vor den Klgstern
bei den damaligen reformirten Glarnern war. Des Umstandes niirm-
lich, dass die evangelische Landsgemeinde auf ein Gerticht hin, die
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Schwyzer wollen in Richisau ein Frauenkloster und die, damals
sehr begiliterte Familie Stihli in Netstall, auf der Biirgeln daselbst
ein Mannskloster griinden und erbauen, beschloss, zur Verhinderung
dieser Projekte sofort die Alp Hinterrichisau und die Biirgeln an-
zukaufen, was man auch sogleich ausfiihrte und diese Liegenschaf-
ten aus dem sog. Vorrath bezahlte. Die erste dieser Liegenschaf-
ten blieb im Eigenthum des evang. Landes bis nach den Kriegs-
jahren, da sie Schulden halber wieder veridussert, in Privathinde
tiberging.*) Der Biirgeln entiusserte man sich erst nach Aufhebung
der konfessionellen Vertrige, indem man sie auf offentlicher Gant
am 19. Sept. 1842 um 1460 fl. losschlug.

Mit der Vollendung des Klosterbaues in Nifels waren aber
die seit lingerer Zeit zwischen den beiden Konfessionen schweben-
den Dissonanzen keineswegs gehoben, sondern sie nahmen gegentheils
von Jahr zu Jahr einen heftigern und gehissigern Charakter an,
wozu, wie damalige und spitere Schriftsteller annahmen, die Ka-
puziner nicht wenig beigetragen haben mogen.

Es kann zwar nicht Aufgabe dieser Abhandlung sein, diese
konfessionellen Streitigkeiten in’s Detail zu verfolgen, da sonst an-
statt einer, fiir einen Vortrag bestimmten Arbeit ein Buch geschrie-
ben werden miisste. (Beweis dafiir liefert der Umstand, dass der
Staatsarchivar in Luzern, Hr. von Liebenau, unserm verehr. Prisi-
dium, oder einem andern Mitgliede des Vereins, das diese Materie
bearbeiten wollte, ein ungemein reichhaltiges, in drei starken Foli-
anten bestehendes Aktenmaterial zur Verfiigung stellen wollte.)
Wir werden uns desnahen nur in summarischer Weise an die Haupt-
zige dieses unerquicklichen Gemaéldes halten und nur das anfiih-
ren, was gegenwirtig noch Interesse darbietet und auf den end-
lichen Erfolg bestimmend eingewirkt hat.

Vom Jahr 1678 an bildeten die konfessionellen Hiandel dex
Glarner ein regelmissiges Traktandum des eidg. Syndikats, resp.
Tagsatzung, die sich in langen und fruchtlosen, oft zu grosser Er-
bitterung flihrenden Verhandlungen abmiihte, Dabei wurde der

- #) Diese Alp ersteigerte am 14. Januar 1803 Hr. Lieutenant und nach-
heriger Neuner-Richter J. Christ. Tschudi in Glarus um 10, 720 fl. Sie befin-
det sich heute noch im Besitze dieser Familie. :
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katholische Theil von den 7 katholischen Orten, die Evangelischen
von Zirich und Bern und den -zugewandten Orten, soweit diese
letztern etwas zu sagen hatten, protegirt. Die katholischen Glarner
beschwerten sich vorziiglich dartiber, dass sie von den evangelischen
Landleuten an der Landsgemeinde sowohl, als im Rathe und den
Gerichten tberstimmt, oder wie man heut zu Tage sagen wrde,
majorisirt werden, dass sie desshalb kein Recht finden und ihre
Religion stetsfort gefahrdet erscheine. Sie miissen desshalb auf eine
ginzliche Sonderung und Theilung des Landes dringen, wie
es zum Heile beider Parteien in Appenzell praktizirt worden sei ete.
Die Evangelischen hinwieder klagten: sie seien durch den Vertrag
von 1624 benachtheiligt, trotz dem aber, dass die Katholiken Vor-
rechte besissen, welche die Altvordern nicht hatten, wollen sie ihre
landlichen Pflichten -nicht erfiillen, sie halten es. nicht mehr mit
ihren eigenen Landleuten, sondern nur mit Schwyz und bereiten
ihnen durch dieselben grosse Schwierigkeiten in den Vogteien, : be~
sonders in Utznach und Gaster etc. etc.

Die Tagsatzung selber, seit 150 Jahren faktisch in zwei La-
ger, in ein katholisches und in ein reformirtes getheilt, vermochle
selbstverstandlich nicht zu einer: bindenden, heide Parteien befriedi-
genden ‘Schlussnahme . zu gelangen, um so weniger, weil sie sich
iber die Art und Weise der Schlussfassung  nicht einigen konnte:
Die katholischen Glarner, unterstiitzt durch die 7 katholischen Orte,
wollten dass die Tagsatzung - per Majora in offener Sitzung nach
der Stimmenzahl der Stinde sprechen und urtheilen solle, also ge-
rade das Verfahren, tiber welches die katholischen Glarner sich im
eigenen Lande am meisten beschwerten. Die Evangelischen hinge-
gen, verbeistindet durch Zirich und Bern und die zugewandten
Orte, wollten nur nach Inhalt der alten Biinde einen Schiedsspruch
zu gleichen Sitzen anerkennen. DBeide Parteien protestirten fort-
wiahrend gegen das Ansinnen der andern Partei und leisteten darin
Grossartiges. Diese Ausscheidung der Tagsatzung in zwel Lager
ging so weit, dass die katholischen Stinde in Luzern und die evan-
gelischen in Aarau "zu gleicher Zeit, Dezember 1681, gesonderte
Konferenzen abhielten.,

Ein anderes unuberbtewhchcs Hmdermss Zum - Fmeden bestund
darin, dass die katholischen Landleute und die 7 unterstiitzenden
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Orte fortwéhrend auf eine Theilung des Landes drangen. Hierin
wurden sie vom franzosischen Gesandten, der sich, nebst dem kai-
serlichen Ambassador ebenfalls in diese Hindel mischte und durch
ein  eingereichtes weitliufiges Memorial seine Ansichten zu unter-
stitzen suchte, sekundirt, Die evangelischen Glarner konnten sich
aber mit dieser Idee absolut nicht befreunden, sondern wiesen sie
an::der Landsgemeinde einstimmig zurtick und protestirten unter
Berufung auf die Biinde und Vertrage auf’s kriftigste. - (Vide Bei-
lage I und IL)

Der Vorschlag der Kathohken zur Theilung des Landes ba-
sirte darauf, dass der Oberdorfbach in Glarus die Grenze zwischen
Alt- und Neugldubigen in der Weise zu. bilden hitte, das der nérd-
liche Theil von Glarus, Riedern, Netstall, Nifels, Ober- und Nie-
derurnen sammt Bilten den Katholischen zufiele, wihrend die Re-
formirten den sidlichen Theil von . Glarus, Mitlodi, Sool und
Schwiindi, Schwanden, beide Théler nebst Mollis und Kerenzen be-
halten hitten. Wie anmassend und unbillig dieser Theilungsvor-
schlag war, erhellt aus drei Aktenstiicken, welche aus dem Luzer-
ner Staatsarchiv uns abschriftlich mitgetheilt wurden. Nach den
darin' enthaltenen statistischen Angaben hitten nicht weniger als
1193 evangelische Seelen Haus und Heimat und ihr Eigenthum und
Gemeinwesen verlassen und in die hintern Gemeinden tbersiedeln
missen, wihrend katholischer Seits nur 93 Seelen in diese Lage
gekommen wiren. Dazu fillt noch in Betracht, dass die Gemein-
wesen von Bilten und Niederurnen zu jener Zeit die reichsten und
abtriglichsten im ganzen Lande waren, wie aus den oben angezo-
genen Beilagen erhellt. |

Nachdem sich im Dezember 1681 beide eidg. Lager, wie oben
angeftihrt, in Luzern und Aarau gesondert besammelt hatten, ver-
einigten sich beide Theile wieder am 8. Januar 1682 in Baden zu
ciner ausserordentlichen, aber fruchtlosen Tagsatzung. Das ganze
Resultat langer, unerquicklicher Verhandlungen bestund darin, dass
den streitigen Glarnern der salomonische Rath gegeben wurde,
sich untereinander selbst zu vertragen. Dass auch dieser Rath
fruchtlos blieb, ist selbstverstindlich. Die ordentliche Tagsatzung
von 1682 gelangte endlich dahin, den streitigen Briidern nach lan-
gen vergeblichen Liebesmiihen beliebt zu machen: es solle jeder
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Theil zwei Schiedsrichter wihlen, welche als Vermittler Mittel und
Wege vorschlagen sollen, den Streit zu schlichten. Dieser Vor-
schlag wurde acceptirt und die katholischen Glarner zogen Einen
von Uri und Einen von Luzern. Die Reformirten dagegen withlten
einen Zircher und einen Berner.

Diese vier Vermittler arbeiteten das ganze Jahr mit Eifer und
Ausdauer am Friedenswerke, Aber vergeblich, besonders darum,
weil sie auf die ungliickliche Landestheilungsidee eingingen und die-
selbe in modifizirter Form zur Grundlage ihrer Vermittlung nah-
men, Sie schlugen nimlich vor, anstatt den Oberdorfbach in
Glarus, den Lontsch als Grenze zu bezeichnen und Niederurnen' als
reformirte Insel zu helassen und die wenigen daselbst befindlichen
Katholiken zum Umzug zu verurtheilen. Nach diesem Projekt hiitte
sich*dann das Verhiltniss der zum gegenseitigen Auszug Gezwun-
genen annithernd gleich gestellt; indem auf reformirter Seito von
Bilten 63 Tagwenrecht mit 52 Hiusern, von Netstall 55 Tagwen-
recht mit 30 Hiusern zum Umzug gekommen wiren, also 118 Tag-
wenracht mit 82 Hiusern; auf katholischer Seite hitten umziehen
missen: aus Glarus 66 Tagwenrecht mit 63 Hausern; aus Linthal
8 Tagwenrecht aus 8 Hiusern, von Mitlodi 15 Tagwenrecht aus
15 Héausern, aus Ennenda 2 Tagwenrecht aus 2 Hiusern, aus Rie-
dern 3 Tagwenrecht aus 3 Hiusern und aus Niederurnen 13 Tag-
wenrecht aus 12 Hiusern. Zusammen also 107 Tagwenrecht aus
103 Hiusern. Es hitten deshalb die zum Umzug gezwungenen Ka-
tholiken 11 Tagwenrechte weniger, aber 21 Hiuser mehr reprisen-
tirt. (Vide Beilage III.)

Auch diesem Theilungsprojekte setzten die Evangelischen ihr
bestimmtes und unabénderliches »non possumus« entgegen.
Withrend diesen Friedensverhandlungen stieg das Misstrauen und
die Feindschaft zwischen den Konfessionen im Innern des Landes
auf’'s Hochste. Man bewaffnete sich gegenseitig und stellte Tag
und Nacht Wachen gegen einander aus. Von Niederurnen und
Bilten wurden die besten Habseligkeiten und alle wehrlosen Leute
in das Hinterland gefliichtet. Wie hoch die Wellen der damaligen
Feindschaft zwischen den Séhnen eines Landes aufschlugen, die
Jahrhunderte lang Freud und Leid mit einander getragen und die
nicht nur zu Nifols, sondern noch auf manchem andern Schlacht-
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felde fir die Freiheit und Wohlfahrt des gleichen Landes, das nun
getheilt und zerrissen werden sollte, gekdmpft und geblutet hatten,
geben nicht nur die Chronicken und die Raths- und Landsgemeinde-
protokolle Kunde, sondern auch manche Privataufzeichnung. In
letzterer Richtung weisen wir besonders auf die Aufzeichnungen
des Hrn. Pfarrer Pfandler im Kirchenbuche zu Schwanden hin, wie
sie, vor einiger Zeit durch Hrn. Pfarrer Herold verdffentlicht wurden.

An der ordentlichen Tagsatzung im Juli 1683 vermochte man
beide Theile zu bestimmen, je einen weitern Schiedsrichter resp.
Vermittler zu ziehen. Die Protestanten wihlten einen Basler, die
Katholiken einen von Schwyz. Gegen Letztern protestirten anfing-
lich die Reformirten, weil Schwyz sich von Anfang an zur Partei
gemacht habe. = Auf Zureden der Unbetheiligten gab man dieser
Protestation' keine weitere Folge. Die Tagsatzung beschloss dann
weiter, am 19. Sept. wieder sich ausserordentlich zu besammeln,
um das in der Zwischenzeit hoffentlich zu Stande gekommene Frie-
denswerk zu sanktioniren. Sie fand aber im September wie im
Juli den alten Streit und Hader, oder, wie man sich damals aus-
driickte, die »Glarner-Hidnd el¢ noch unausgetragen. Es scheint
nun allen eidg. Boten die Geduld ausgegangen zu sein; sie setzten
desshalb, unterstiitzt vom franzosischen und kaiserlichen Gesandten,
beiden Partelen sheftig zu«. Die sechs Schiedsrichter machten
sich neuerdings an's Werk und nach 10tdgigen ununterbrochenen
Verhandlungen gelang es ihnen endlich einen Vertrag zu vereinba-
ren, der von den beidseitigen Abgeordneten Zustimmung fand.
Dieser Vertrag, vom 29, September 1683 datirt, ist zu lesen auf
pag. 662—55 der Chronik von Pfarrer Joh. Heinrich Tschudi und
der Trimpi Chronik, pag. 397—400. Er theilte zwar das Land
Glarus nicht in zwei Theile, wohl aber dessen Bewohner in zwei
fast unabhingige Gemeinwesen, die nur noch lose in gewissen po-
litischen Beziehungen zusammen hingen. Jeder Theil hatte von
nun an nicht nur eine eigene Regierung, sondern auch gesténderte
Gerichte und Verwaltung.

Die eidg. Stinde, froh einmal dieser leidigen Streitsache ent-
hoben zu sein, beeilten sich ihre Sanktion und Zustimmung zum
Friedenswerke zu ertheilen. Nur Schwyz allein machte wieder eine
Ausnahme und versagte dem Vertrage seine Ratifikation. Die
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evang. Landsgemeinde genehmigte ihn am 11. November, die kath.
Landsgemeinde aber, aufgemuntert durch Schwyz, zbgerte mit der
(Genehmigung und brachte neue Desiderien auf’s Tapet. Man achtete
dieselben zwar anfangs wenig und im Februar 1684 fertigten die
Sekretire des quasi Schiedsgerichts im Kloster Muri fiir jede Partei
und jeden eidg. Stand je ein Exemplar des Vertrages aus und
{ibermittelten dieselben an die betreffenden Orte zur Besiegelung.
Dieselbe erfolgte im April allseitig mit Ausnahme von Schwyz und
kath, Glarus. Letzteres verweigerte die Besiegelung kategorisch
und sandte sein Exemplar unbesiegelt nach Luzern zuriick. An
der Tagsatzung zu Rede gestellt, stellte kath. Glarus zwei neue
Forderungen auf, die in den Vertrag nachtriglich aufzunchmen
seien. Ohne diese werde es nie den Vertrag besiegeln.  Dabei
unterstiitzte Schwyz fortwihrend seinen Schiitzling. Diese neuen
IForderungen bestunden darin, dass: a) die Reformirten gehalten
seien, mit ihnen den Frohnleichnamstag, die 4 Marien Lage, die 12
Aposteltage und St. Hilarius und St. Fridolin zu feiern und die
protestantische Obrigkeit sich verpflichte, jeden Uebertreter dieser
Feiertage mit Busse zu Handen des gemeinen Landesseckels zu' be-
legen; D) sich beide Theile zu verpflichten hitten, dass sie von
den, dem gemeinsamen Kanton' zugehorigen Hoheiten, Herrschaften,
Rechten, Obrigkeiten und Kapitalien zu keinen Zeiten etwas: ver-
geben oder entfremden wollen Die Tagsatzung suchte neuerdings
7zu vermitteln, jedoch ohne allen Erfolg. Die Reformirten erklirten
einfach beim Vertrag zu bleiben, der ecrste Punkt sei unbﬂho und
der zweite verstehe sich von selbst.

Dieser neue Zwist verlingerte sich bis in's Jahr 1687 und
das beidseitige Misstrauen und ungemiithliche, ja feindselige Zusam-
menleben Dbeider Konfessionen im Lande war ebenfalls fortgesetzt.
An der Tagsatzung in Baden im Juni des genannten Jahres gelang
es endlich dem Zureden und Einwirken der Gesandten von Zirich
und Bern, nachdem man sich allseitig tiberzeugt hatte, dass katho-
lisch Glarus von seinen Forderungen nicht abgebracht werden konne,
die Boten der reformirten Glarner dazu zu bestimmen, einzuwilligeil,
jene zwel Punkte als Nachtrag in den 1683r Vertrag aufzunehmen,
jedoch unter Ratifikationsvorbehalt der lLandsgemeinde. Diese er-
folgte dann auch im September, wenn auch mit Unwillen und
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Groll, der jedenfalls nicht geeignet war, die Vefhé‘;ltniése im' Lande
bald zu verbesssern. Am 1. Dezember 1687 versammelten sich die
Boten aller Kantone, die 6 Schiedsrichter und die Abgeordneten
beider Theile von Glarus im Kloster zu Muri und besiegelten das
Schimerzenskind, den vervollstindigten V e-rtraﬂr des SO hartnacklgen
'und langen Streites.

O Mit diesem Akte war dann der mehr als 30jihrige zweite
Streit unter den zwei Konfessionen im Kanton Glarus zu Grabe
getragen. ' Das Zusammenleben der so - lange feindlich gegeniiber
gestandenen Briider gestaltete sich nach und nach besser und fried-
licher, man lernte sich wieder besser verstehen und sah ein, dass
man sich gegenseitig nothig hatte. Zwar wollte der Geist der re-
ligivsen Zwietracht noch einmal aufflammen, als niimlich das sog.
Toggenburgergeschift vom Abte von St. Gallen glicklich, oder
vielmehr ungliicklicherweise auf das religitse Gebiet hintiber gelei-
tet worden und der letzte und heftigste Religionskrieg im Jahr
1712 in hellen Flammen aufloderte. Gemiissigte Minner beider
Theile vermochten aber fir den Kanton Glarus, mit Zustimmung
der kriegfiihrenden Eidgenossen, die Neutralitit auszuwirken und
zu erhalten, so dass wenigstens zwischen den Glarnern jedes Blutver-
giessen unterbliebh, Nach dem 12r Krieg gestaltete sich das Zusam-
-menleben immer friedlicher, da durch denselben die 7 katholischén
Orte eine nachhaltige Demiithigung erlitten und denselben und
durch sie auch den katholischen Glarnern der Trotz und Ueber—
muth fir lingere’ Zeit gebrochen war, ' i :

Derjenige Artikel -des Nachtrages, der den reformirten Glar-
nern besonders und nicht mit Unrecht, am meisten auf dem Her-
zen lag, der nimlich, dass sie die katholischen Fe1ertage atch mit-
feiern- mussten, dauerte bis zum Jahr 1798. Er wurde zwar nie
besonders rigoros gehalten. Jede o6ffentliche Arbeit musste aber
doch ruhen, was immer bitter empfunden wurde. Die iibrigen
Theile des Vertrages von 1683 hingegen blieben bis zum Jahr 1836
in. voller Kraft. L ~

Es Dbleibt fiir den Verfasser : dieser Abhandlung immer eine
‘der' schonsten Erinnerungen, dass ‘er im Wintér von' 1836 durch
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eine einléssliche Memorialseingabe*) nebst Andern den Anstoss
dazu gab, dass diese eines freien Gemeinwesens unwiirdigen Vertrige
aufgehoben, der Kanton Glarus wieder an sich selbst zuriickgegeben
und die konfessionellen Schranken eingebrochen wurden,

Wenn das vorgefiihrte Bild aus der Geschichte des Kantons
Glarus auch kein rihmliches und erfreuliches war, so wird es we-
nigstens in uns allen ein Gefiihl der Freude Wachgerufen' haben,
dass die Neuzeit, trotz ihrer Mingel und Gebrechen, grosse Vor-
ziige vor der sog. guten alten Zeit besitzt, -

Moge das engere und weitere Valterland von allem inneru
Zwist und Streit flir und fiir verschont bleiben!

Gott schutze das Vaterland!

*) Vide Nr. § der Glarnerzeitung vom 4. Februar 1836.

Beilage 1.

1682.

Antwort iiber vnser catholischen Mitth Landt Leutthen project,
der Landts Theillung.

IThne dem bezirkh, was Sye begehrende, ist begriffen

Bilten, hat Evangelische Seelen . . . . . . . . . . 300
Nider Vhrnen, hat Evangelische Seelen . . . . . . . . 438
Nettstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1063

Die Klrchen Gemein vndt eigene Giieter, Waldung, Rében,
vndt wass Sie sonsten der Enden haben, belauft sich auf etlich
Hundert Thausendt Gulden. Ist schon in ibergebnen Schriften
specificierlich vermeldt.
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Darzu kombt noch die kommliche gelidgenheit zue Ihrer Gwirb-
vndt Handelschaften, die Ihnen keinef wigs konnten ersetzt
werden,

Die Innwohner disser ohrten wurdindt ehendter alle ex tremi-
tet erwarten, alll zue verlafung Ihr Haul3-, Heimet, vndt so schone
ansihenliche geldgenheiten sich: verleiten lassen. :

Uber dz wirt gebiihrendt erjnnerth, dz dises PPOJECt in seiner
Circumferenz ohngefahr 16 — 18 Stundt antrifft, so ein anlaal} zur
hochster vngeligenheidt, vndt anstath defl fridenl ein zundell zum
vnfrid wihre, auch vill anderen Sachen nach' sich zetichen vnndt in
allwig die hochste Confusion veruhrsachen wurde. |
| Fehrner ist zwahren vom ersten project etwall bis nacher
Glaruf}- abgeendert, hingegen aber ein solch beschwirliche vermar-
chung gemacht worden, die allen Evangelischen noch vill bedinkh-
licher fallt, alf dafl Erste, So in-allwig ohnmdoglich wahre, ohne
gwalt werkhstellig zue machen.

Die landfittheillung in Appenziller Landt habendt die ein-
wohner mit guetem willen angenommen, vnndt hat nit den zichen-
den der Seelen antroffen, die Iren sich enderen miieflen, auch gar
wenig gueter all am Glarner Landt es betriffen thuet.

- Weylen die zesammen habende Piintth austruckenlich ver-
mogend, dz man ein anderen bei Haus vnd Heimet, freyheit vnd
gerechtigkheiten schiitzen vnd schirmen wolle, so gar wann nur
einem ohrt ein Hoof feyndtlich angefochten wurde ete., libendt wir
der vngezweyffleten Hoffnung, weilen wir aufl Gottes gnaden ein
freyes ohrt der Eidtgnoschaafft, vnndt auch mit den lobl. ohrten
der Eydtgnoschaaft verpiindet, man vnss einiche Lanndtstheillung
nit mehr anmuoten, sondern den Plintten gemiss bey dem Vnseren
auch fehrner riichwig verbleiben lafle, schiitzen vnd schirmen.

Im dbrigen bekennend wir vnser friindtlich anerbiethen zue
allen andern ehrlichen, billich gebtihrenden mitlen vnff von
den Herren Schidherren nach guetbefinden verleiten ze lafien,
jedoch in allwidg sprich vnd vertrig ohnnachtheillig.
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Beilage II.-
| o - 1682.

Verzeichnuss der jehnigen ¥lecken vnd Dorfferen, die nach Anlei-
tung des vffgesetzten Landtheilung Projects die Evang. Glarner
Thren Cathol. Mit Landleuthen theils vollkommen, theils nur
zum Theil mit Ihrer gelegenheﬂ; vnd kommlichkeiten abzutreten
ha,tten. -

. Bilten  ein gantaer I‘lecken darin eine Kirch, die allein den
Evangelischen dienet, schone Hetiser, die besten Giieter, kostliche
Waldungen, die der Lindt gar nach gelegen, hat Seelen Evangel.
Religion . . . e 2wlet kil DD

400 Stoss Rmdervych Vnd Zu 60 pferden Fueter

Nider Urnen, hat ein eigne Kirchen f(iir die Evange- .
lische, vnd darin Evangelische Seelen . . . g 438

300 Stoss Rindervych, ohne das l*uetel iur dle p[etd'
Einen kostlichen Réabberg, schone Waldungen, deren diss-
mahlen. einer verkauft, vnd 4000 Clafter Holz' geben soll,:
die Sy nacher. Zirich fihren, vnd vf jedem Clafter tber
Vncosten 3 fl. 1osen konnen. ,

“Dise beide Gemeinden Bilten und Nider: Vrnen haben B
auch kostliche Alpen; vnd 150 Tagwenrecht, deren jedes
jahrlich 15 fl., vnd also in allem 2250 f{l. ertragen. Nebent
treffenlichem obswachs, so sind auch dise beiden Gmeinden
‘wigen der nihe der Lindt den handthierungen gar wol ge-
lagen, da Sy ohne sondere Costen lhr Mulchen, Lisch vnd
Metzen gar vortheilhaftig fertigen konnen. |

Netstal, so naher Glarus pfarrgnofbig, darine Evange- .
lische Seelen . . s w92

Hat 283 Stoss Rmdervych ohne das Ro[’s[uetel

.~ Riederen, so naher Glarus pfarrgnoflig, darinn Evan- '
gelische Seelen: = ... . 130

Haben 78 Stol Rmdervych ohne das Pfexd I‘ueter

Ot

Sind hiemit in gedachten vier Gmeinden Evangelische
Seelen . . . . . . o . . oo .o o0 1193



29

Die Catholische Glarner hatten vermog bedeutheten: Lands-
theilung Projects in nachfolgenden orthen zu verlassen, als

Im Lindtthal miBten wychen Catholischer Seelen . . 40
haben 33 Stof Rindervych ohne das Pferdfueter. '
Zu Mitlodi miissten wychen Catholischer Seelen .- . 53

haben ~80  Stoff  Rindervych, ohne das Pferd  Fueter, die
schlechtiste vnd gefahrlichste Gtieter im Land. 3

Belauft sich fo Catholische Seelen T T i X N 93

Diser Landtstheilung wird zum Fundament gese’r?t eine darauf3
verhoffende vollkomne Einigkeit: Soll nundises Fundament giiltig
sein, wird nothwendig eine vollkomne Stinderung ein fiir'alle mahl
firgenommen werden miilen.  Anderst, vod so beide Religionen
vnder ein anderen vnd zwahren ‘die Evangelische vnder Catholi-
scher, vnd die Catholische vnder 'Evangelische Oberkeit wohnen
sollen, wird das gesetzte Fundament dieser projectirten Landsthei-
lung schwiirlich seinen zweck erreichen.

Ist demnach die’ Frag, ob nit .vor allen dingen die Ge-
rechtigkeit vnd billichkeit erfordere, dass wenn Einer vinb seines
Nachbauren geleoenhelt willen seinen Gotteschenst seiner - Eltern
Hauf vnd Heimath, Begrebnuflen vnd kostliche gelegenheiten ver-
lassen miisse, Er nit widerumb in gleichen Stand zu setzen.

Wenn nun 1193 Evangelische Seelen das Ihrige, wie obbe-
detithet, vnd benantlich 1160 Sto6f Rindervych, nebent hie voran-
gedetiten kostlichen Giieteren, Waldungen, vnd anderen gelegenhei-
ten abtreten miifiten, fragt sich widerumb was Sy fir einen Er-
satz bey dem Jehnigen so 93 Catholischer Seelen abzutreten zu
erwarten.
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Beilage III. .

16S2.

Wan die Catholischen nebent dem bezirkh, so in dem bezirkh,
so in dem Landtheilungsproject in Glarus den vncatholischen abzu-
treten anerpoten worden, auch Nidervrnen abtreten wollen, So ver-
lassen die vncatholischen

zu Bilten . . . 52 Hiiser, 63 Tagwen,
zu Netstal . . . 30 Hiser, 55 Tagwen,

Summa 82 Hiiser, 118 tagwen.
Die Catholischen verlassen: e L

zu Glarus . . . 63 Hiser, 66 tagwen,
jm Linthal . 8 » 3 »
zu Mitlodi o widlB o B 15 >
Eneda . . . . 9 » 9 »
zu Riedern . . 3 » 3 »
zu Niderurnen . 12 » 13 »

‘ Summa 103 Hiiser, 107 Tagwen. ,
Verlassen hiemit die Catholischen mehr 21 Hiiser, 11 tagwen
minder.

—_—— Y . T——



	Die Gründung des Kapuzinerklosters in Näfels und die darauf folgenden konfessionellen Wirren im Kanton Glarus

